
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/11/9 1Ob187/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1967

Norm

EheG §21

Rechtssatz

Behauptet der Kläger, bei ihm sei die Absicht, eine unzertrennliche Ehe einzugehen, nicht vorhanden gewesen, dann

läge bei ihm allenfalls eine Mentalreservation vor, die an der Gültigkeit seiner Eheerklärung aber nichts zu ändern

vermag. Sie wäre nicht rechtserheblich (Klang 2. Auflage I/1 S 574).
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